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RS OGH 1971/3/3 5Ob37/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1971

Norm

GBG §14 Abs1

Rechtssatz

Die Einverleibung des Pfandrechtes für eine geringere Kaufpreisrestforderung als in der Pfandbestellungsurkunde

angeführt, ist nur bei Vorlage einer weiteren Urkunde zulässig, aus der die Höhe der aushaftenden

Kaufpreisrestforderung hervorgeht.

Entscheidungstexte

5 Ob 37/71
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